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 ARAG Recht & Gewerbe 

WICHTIGE LEISTUNGEN 
AUF EINEN BLICK
Das haben Sie unter anderem versichert

Rechtsschutz für Selbstständige Komfort Premium

24/7 Telefonische Anwaltsberatung und Anwalts-Chat  ● ●

Konfliktlösung durch Mediation (auch für vorvertragliche Streitigkeiten)  
∙ je Mediation 
∙ je Kalenderjahr

bis 3.000 € 
bis 6.000 €

bis 3.000 € 
bis 6.000 €

Kollektives Arbeitsrecht (im Baustein Arbeitgeber) bis 5.000 € ●

AGB-Check (je Kalenderjahr) bis 100 € bis 100 € 

Web-Check (je Kalenderjahr) bis 100 € bis 100 € 

Unternehmerverfügung (je Kalenderjahr) bis 500 € bis 500 € 

Online-Forderungsmanagement inklusive Bonitätsprüfung von Kunden 
(bis zu vier Stück kostenfrei) ● ●

Forderungsmanagement Plus (je Vertragsdauer, Mindeststreitwert 1.000 €, 
 Selbstbeteiligung 30 %) – bis 5.000 €

Forderungsausfalldeckung (nach Durchführung Online-Forderungsmanagement) 
∙ je Versicherungsfall/je Kalenderjahr 
∙ je Versicherungsfall/je Kalenderjahr nach Durchführung 

–
bis 250 €/bis 500 € 

bis 500 €/bis 1.000 €

Wettbewerbs-Rechtsschutz – bis 5.000 €

Bauherren-Rechtsschutz (im Baustein Gewerbeimmobilie, je Vertragsdauer) – bis 10.000 €

Erneuerbare Energieträger (im Baustein Gewerbeimmobilie) bis 10.000 € bis 10.000 €

Vorversicherungsgarantie – ●

Optionaler Versicherungsschutz: Spezial-Straf-Rechtsschutz

Versicherungssumme 
wählbar: 

300.000 € oder 500.000 € oder 1 Mio. €

Manager-SOS Landingpage ● ●

Schutz bei Verfahren wegen Preis- und Ausschreibungsabsprachen (je Kalenderjahr) – bis 100.000 €

U-Haft-Support – ●

Vorsorgliche erste Beratung bei unmittelbar bevorstehendem Ermittlungsverfahren bis 500 €
bis 2.500 €, 

auch weitergehende Tätigkeit

Whistleblower-Hotline – bis 5.000 €

Compliance-Schulung: Einmalige Teilnahme an einem Webinar – ●

Sach-Schutz Entschädigungsgrenze

Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm/Hagel ●

Weitere Naturgefahren (Elemantarschäden) – Selbstbeteiligung 1.000 € je Versicherungsfall ○

Unbenannte Gefahren – Selbstbeteiligung 1.000 € je Versicherungsfall ○

Verbesserte Neuwertentschädigung für bewegliche Sachen „Goldene Regel“ ●

Abhängige Außenversicherung bei Heimarbeitern und Homeoffice bis 10.000 €

Fest montierte Firmen- und Praxisschilder sowie Werbeanlagen auch außerhalb des Versicherungsgrundstücks für 
Schäden durch die versicherten Gefahren, gegen Entwendung durch einfachen Diebstahl sowie mut- und böswillige 
Beschädigungen

bis 2.500 €

Mehrkosten durch Technologiefortschritt oder Preissteigerungen ●

●   versichert    ○  optional   – nicht versichert
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Auf einen Blick

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, individuellen Daten und 
individuellen Programmen sowie Röntgenaufnahmen und schriftlichen Ergebnissen von Laboruntersuchungen

●

Sturmschäden auf dem versicherten Grundstück, auch Sachen im Freien bis 5.000 €

Diebstahl nicht versicherungspflichtiger Geschäftsfahrräder, Segways und Krankenfahrstühle innerhalb BRD bis 2.500 €

Assistance-Leistungen  
(Wasser-, Elektro-, Heizungsinstallationen im Notfall und Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern)

bis 500 € je  
Versicherungsfall, 

innerhalb eines Versicherungs-
jahres bis 1.500 €

Rückreisekosten des Versicherungsnehmers oder seines Repräsentanten aus dem Urlaub bis 5.000 €

Vorteile für die Restaurant- und Beherbergungsbranche

Bestimmungswidriger Austritt von Getränkeflüssigkeiten aus Schläuchen und Rohren von Zapfanlagen ●

Außengastronomie (zum Beispiel Pavillons und Bewirtschaftungsmöbel),  
Bewirtschaftungsmöbel im Freien auf dem Versicherungsgrundstück oder in dessen unmittelbarer Umgebung

bis 10.000 €

Verlust/Mehrverbrauch von Getränkeflüssigkeiten, die infolge eines Versicherungsfalls bestimmungswidrig aus 
 Schläuchen und Rohren von Zapf-/Schankanlagen ausgetreten sind

bis 2.500 €

Sachen (Geschirr, Besteck) jedoch ohne Wertsachen und elektronische Geräte, die vorübergehend  
verliehen/vermietet werden

bis 25.000 €

Automaten in Gebäuden sowie in und an der Außenwand: Automaten mit Geldeinwurf ohne Geldspiel- und Unterhal-
tungsspielgeräte sowie Geldwechsler, Rückgeldgeber und Geldausgabeautomaten – ohne Bargeld

bis 2.000 €

Vorteile für das Bauhandwerk

Schutz für Sachen auf Baustellen in verschlossenen Bauwagen und Containern ohne Wertsachen bis 5.000 €

Vorteile für Betriebe aus „Gesundheit & Bildung

Versicherungsschutz für Arzttaschen und -koffer sowie bewegliche, nicht fest installierte Boxen/Container bis 5.000 €

Einfacher Diebstahl von Krankenkassenrezepten, Krankenkassenabrechnungsscheinen, Ersatzbehandlungsscheinen  
in Behältnissen, die eine erhöhte Sicherheit gegen die Wegnahme der Behältnisse selbst bieten

bis 2.000 €

Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors ohne Verschluss bis 1.000 €

Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in Kühlgeräten infolge von Stromausfall bis 10.000 €

Einfacher Diebstahl von Bargeld sowie vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen bis 250 €

Optionaler Versicherungsschutz: Ertragsausfall-Schutz Entschädgungsgrenze

Fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn – ab 48 Stunden Unterbrechung und Beeinträchtigung des Betriebs durch 
einen versicherten Sachschaden

●

Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen ●

Haftzeit 24 Monate

Nachhaftung 33,33 % der Versicherungssumme

Schutz bei Rückwirkungsschäden (Zulieferer) – 10.000 € Selbstbeteiligung je Versicherungsfall bis 100.000 €

Optionaler Versicherungsschutz: Tiefkühlgut-Schutz Entschädgungsgrenze

Versicherungsschutz für Schäden durch den Verderb von Waren zum Beispiel durch Nichteinhaltung  
der vorgeschriebenen oder üblichen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Versagen oder Niederbrechen  
der maschinellen Kühleinrichtungen (Selbstbeteiligung 10 %, mindestens 50 € je Versicherungsfall)

●

Optionaler Versicherungsschutz: Betriebsschließung-Schutz Entschädgungsgrenze

Schutz bei einer vorübergehenden Betriebsschließung aufgrund behördlicher Anordnung 
(zum Beispiel aufgrund von Salmonellen gemäß Infektionsschutzgesetz)

max. 30 Schließungstage, 
bis zur 30-fachen der  

im Versicherungsschein doku-
mentierten Tagesentschädigung

Desinfektionskosten der Betriebsräume und -einrichtung
bis zur 5-fachen der 

im Versicherungsschein doku-
mentierten Tagesentschädigung

Kostenübernahme für die Desinfektion, Aufbereitung zur anderweitigen Verwertung oder die Vernichtung  
von verseuchten Lebensmitteln ●

Personalersatz bei Tätigkeitsverbot (zum Beispiel aufgrund einer Malariaerkrankung eines Mitarbeiters)
bis zur 30-fachen der im  

Versicherungsschein dokumen-
tierten Tagesentschädigung

Optionaler Versicherungsschutz: Glasbruch-Schutz Entschädgungsgrenze

Außen- und Innenverglasung der vom Versicherungsnehmer genutzten Räumlichkeiten und der Einrichtung  
Versichert sind fertig montierte Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas

●

Werbeanlagen: Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Firmenschilder, Transparente ●
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Haftpflicht-Schutz Entschädigungsgrenze

Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
wählbar: 300.000 € oder 
500.000 € oder 1 Mio. €

Handel und Vertrieb von Produkten im Internet ●

Betrieb einer Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage auf dem Betriebsgrundstück (ohne Ansprüche Letztverbraucher) ●

Abhandenkommen von fremden Schlüsseln für Gebäude und Räume (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten für  
eine Schließanlage); inklusive 14 Tage Objektschutz 

bis 1 Mio. € 
2-fach max.p.a.

Weltweiter Versicherungsschutz: Gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender 
Versicherungsfälle (Auslandsschäden) – Sonderregelung USA/US-Territorien und Kanada beachten

●

Schäden durch Flugdrohnen (Unbemannte Flugsysteme/Unmanned Aerial System – AUS) bis 3 Mio. €; 2-fach max. p. a.

Mietsachschäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch 
an Einrichtung, Produktionsanlagen und dergleichen) sofern nicht durch Leitungswasser oder Abwässer

○  
bis 100.000 €; 2-fach max. p. a.

Mietsachschäden an sonstigen beweglichen Sachen (Mobilien). Zum Beispiel, wenn Sie vorübergehend für eine Bau-
stelle bewegliche Sachen mieten (nicht leasen) – Selbstbeteiligung 500 € je Versicherungsfall

○  
bis 50.000 €; 2-fach max. p. a.

Vorteile für das Bauhandwerk

Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial  bis 1 Mio. €; 2-fach max. p. a.

Schäden durch Asbest – Selbstbeteiligung 250 € je Versicherungsfall bis 250.000 €; 2-fach max. p. a.

Ansprüchen nach dem Mindestlohngesetz  ●

Nachbesserungsbegleitschäden – Selbstbeteiligung 1.000 € je Versicherungsfall ○  
bis 250.000 €; 2-fach max. p. a.

Erweiterte Tätigkeitsschäden – Selbstbeteiligung 10 % der Entschädigungsleistung,  
mindestens 250 € je Versicherungsfall

○  
bis 10.000 €; 2-fach max. p. a.

Winterdienst, Straßen- und Bürgersteigreinigung ○

Vorteile für Betriebe aus „Gesundheit & Bildung“

Neuwertentschädigung für beschädigte Kundensachen bis 5.000 €

Schäden an den zur Behandlung übernommenen Tieren ○

Vorteile für die Restaurant- und Beherbergungsbranche

Reiseveranstalter-Haftpflichtrisiko für Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Reiseleistungen –  
Vermögensschäden bis 50.000 €; 2-fach max. p. a

Gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen 
oder unbefugtem Gebrauch der eingestellten Kraftfahrzeuge und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) 
∙ Höchstentschädigung je Kraftfahrzeuge 
∙ Höchstentschädigung je Reisegepäck in einem abgestellten Kfz und Tag

bis 50.000 € 
bis 5.000 €

Beschädigung und Vernichtung von Kfz der Beherbergungsgäste und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und 
Ladung) beim Bewegen dieser Kfz auf dem Betriebsgrundstück und/oder beim Zubringen und Abholen dieser Kfz 
außerhalb des Betriebsgrundstücks – je Versicherungsfall und Kfz 

bis 50.000 € 
5-fach max. p. a.

Vorteile für Betriebe aus „Genuss & Take-Away“

Neuwertentschädigung für beschädigte Kundensachen bis 5.000 €

Versicherungsschutz bei Schäden durch den Import von Erzeugnissen aus Nicht-EWR Staaten bis 50.000 €; 2-fach max. p. a.

Vermögensschadenhaftpflicht Entschädigungsgrenze

Versicherungsschutz wegen Vermögensschäden aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen wählbar: 300.000 € oder 
500.000 € oder 1 Mio. €

Ansprüche wegen Verschulden bei Vertragsverhandlungen, oder wegen der Nicht- oder Schlechterfüllung der vertrag-
lichen Leistungspflicht, oder auf Schadenersatz wegen der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, oder aus Verzöge-
rungsschäden, oder auf Schadenersatz wegen entgangener Gewinne, oder wegen immaterieller Schäden, zum Beispiel 
Persönlichkeitsverletzungen aufgrund eines Vermögensschadens

●

Ansprüche aus der Verletzung geistiger Eigentumsrechte (Abwehrkosten werden als Leistungen auf die  
Versicherungssumme angerechnet) 
Namensrechte, Markenrechte, Lizenzrechte, Persönlichkeitsrechte oder Kartell- und Wettbewerbsverstöße –  
Selbstbeteiligung 1.000 € je Versicherungsfall

bis 250.000 €  
je Versicherungsfall;

2-fach max. p. a.

Verletzung von Geheimhaltungs,- Vertraulichkeits- oder Datenschutzvereinbarungen bzw. -erklärungen ●

Verschuldensunabhängige Haftung aufgrund der Nichteinhaltung von Service Level Agreements ●

Umfangreiche Mitversicherung von Eigenschäden mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 250 € je Versicherungsfall 
bei:  
Ausfall von Mitarbeitenden und IT-Spezialisten (Key Man Cover), oder Reputationsschäden, oder bei Verlust von Doku-
menten zur Auftragserledigung, oder Projektkosten- und Honorarersatz, oder Vertrauensschäden, oder Beschä digung 
oder Zerstörung der eigenen Website, oder Kostenersatz bei Insolvenzanfechtung

○  
bis 100.000 €  

je Versicherungsjahr

● versichert    ○  optional   – nicht versichert
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Auf einen Blick

Vorteile für die IT-Dienstleistungsbranche

Offene Deckung: Versicherungsschutz besteht für branchenübliche IT-Dienstleistungen, insbesondere:
∙ Hardware-Herstellung, -Implementierung, -Reparatur, -Pflege, -Handel
∙ Software-Entwicklung, -Implementierung, -Pflege, -Modifizierung
∙ Planung, Errichtung, Organisation von Netzwerken
∙ Erstellung von Gutachten und Sachverständigentätigkeiten im IT-Segment
∙  Telekommunikationsdienstleistungen (zum Beispiel Herstellung, Implementierung, Reparatur, Pflege, 

Handel mit Telekommunikationshardware, insbesondere Telefonanlagen, TK-Endgeräte, Vermittlung  
und Beratung von Mobilfunk-, Telefon- und Datentarifen)

∙ Daten-Dienstleistungen (zum Beispiel Erstellung von Gutachten, Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter)
∙ Online-Dienstleistungen (zum Beispiel Webdesign)
∙ IT-Freelancer (Freie Mitarbeit in IT-Projekten, Projektmanagement)

●

Vorteile für die Marketing- und Werbebranche

Versicherungsschutz besteht für Consulting Dienstleistungen im Rahmen und Umfang der Bedingungen in den Berei-
chen: Unternehmensberatung, Externe Fachkräfte, Beauftragte und Berater für Datenschutz, Personalberatung und 
Personalvermittlung, Training Coaching und Mediation, Audit und Zertifizierung oder Beratung für Privatpersonen. 

●

IT-Dienstleistungen im Rahmen des versicherten Risikos ●

Druck-, Steuerungs- und Herstellungsaufträge (im Rahmen der Eigenschadendeckung)
○  

bis 100.000 €  
je Versicherungsjahr

Vorteile für die Unternehmensberatungs- und Consultingbranche

Versicherungsschutz besteht für Consulting-Dienstleistungen im Rahmen und Umfang der Bedingungen in den Bereichen: 
∙ Unternehmensberatung 
∙ Externe Fachkräfte, Beauftragte und Berater für Datenschutz 
∙ Personalberatung und Personalvermittlung 
∙ Training, Coaching und Mediation
∙ Audit und Zertifizierung 
∙ Beratung für Privatpersonen

●

Interimsmanagement ohne Organfunktion bis zu 24 Monaten bis 250.000 € je Versicherungsfall  
2-fach max. p. a.

Beratung, Strukturierung und Steuerung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen,  
Unternehmensnachfolge sowie der betriebswirtschaftlichen Bewertung in diesem Zusammenhang  
(Mergers & Acquisitions-Deckung)

bis 250.000 € je Versicherungsfall  
2-fach max. p. a.

Arbeitnehmerüberlassung: Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, soweit versicherte Personen an 
einen Dritten zur Durchführung von Projekten überlassen werden ●

Optional Versicherungsschutz: Elektronik-Schutz Entschädigungsgrenze
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Brand, Blitzschlag,  
Explosion, Wasser, Feuchtigkeit, Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, Höhere Gewalt, Konstruktions-, Material-  
oder Ausführungsfehler, Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung 

●

Wallboxen/Elektro-Ladestationen – Selbstbeteiligung 100 €; bei Vandalismus 20 %, mindestens 100 €  
je Versicherungsfall

○  
bis 5.000 €

Technischer Baustein auf Erstes Risiko: Sonstige elektrotechnische und elektronische Anlagen und Geräte  
sowie Maschinen und maschinelle Einrichtungen (zum Beispiel Kaffeevollautomat) – Selbstbeteiligung 100 € 
 je Versicherungsfall

bis 10.000 €

Optionaler Versicherungsschutz: Werkverkehr-Schutz Entschädigungsgrenze

Unfall des Transportmittels, eine Notbremsung oder ein Ausweichmanöver

Bis zur Versicherungssumme/ 
Haftungsgrenze je Fahrzeug  

einschließlich Anhänger

Unfälle beim Be- und Entladen von Handelsgütern und anderen Gütern, die nicht zum ständigen Gebrauch  
des Versicherungsnehmers bestimmt sind

Diebstahl oder Unterschlagung des ganzen Fahrzeugs mit samt der Ladung oder Einbruchdiebstahl in das 
umschlossene und verschlossene Fahrzeug einschließlich Vandalismus als Folge

Raub und räuberische Erpressung

Brand und Explosion (ohne Selbstentzündung der versicherten Güter)

Mechanische Einwirkungen auf die versicherten Güter durch deren Zusammenstoß mit Gegenständen außerhalb  
des zur Beförderung benutzten Fahrzeugs und dessen Ladung

Höhere Gewalt im Sinne von Naturereignissen

Optionaler Versicherungsschutz: CyberSchutz Plus Entschädigungsgrenze
Ein Cyber-Angrif ist ein direkter, gezielter Angrif über das Internet auf die IT-Systeme oder die Webseite des  
Versicherungsnehmers. bis 250.000 €

Rückwärtsdeckung: Versicherungsschutz besteht auch für Cyber-Angrife, deren Ursachen vor Beginn des Vertrags liegen 12 Monate

Nachhaftung: Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche durch Cyber-Angriffe, die während der Vertragslaufzeit 
eingetreten sind, aber erst nach Ablauf des Vertrags erhoben und gemeldet werden 12 Monate


